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2022/0067 (NLE) 

Gemeinsamer Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 

destabilisieren 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2022/XXX1 des Rates vom XX. Februar 2022 zur 
Änderung des Beschlusses 2014/512/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, 

auf gemeinsamen Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 31. Juli 2014 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 
destabilisieren, erlassen. 

(2) Mit der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates werden bestimmte Maßnahmen 
umgesetzt, die im Beschluss 2014/512/GASP des Rates vorgesehen sind.  

(3) Am [DATUM] hat der Rat den Beschluss (GASP)2022/XXX zur Änderung des 
Beschlusses 2014/512/GASP und zur Verhängung weiterer restriktiver Maßnahmen 
im Hinblick auf die Bereitstellung von Zahlungsverkehrsdiensten für bestimmte 
russische Kreditinstitute und deren russische Tochterunternehmen sowie – 
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen – die Zusammenarbeit mit dem Russian Direct 
Investment Fund angenommen. Durch den Beschluss wird ferner – vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen – die Lieferung von Euro-Banknoten an Russland verboten.  

(4) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags, und daher sind für 
ihre Umsetzung, insbesondere zur Gewährleistung ihrer einheitlichen Anwendung in 
allen Mitgliedstaaten, Rechtsvorschriften auf Ebene der Union erforderlich. 

(5) Die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 wird wie folgt geändert:  

(1) In Artikel 2e werden die Absätze 3 und 4 hinzugefügt:  

                                                 
1 ABl. L  vom , S. . 
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(3) „Es ist verboten, in Projekte, die aus dem Russian Direct Investment Fund 
kofinanziert werden, zu investieren, sich an ihnen zu beteiligen oder anderweitig zu 
ihnen beizutragen.  

(4) Abweichend von Absatz 3 können die zuständigen Behörden unter ihnen geeignet 
erscheinenden Bedingungen eine Investitionsbeteiligung oder einen Beitrag zu aus 
dem Russian Direct Investment Fund kofinanzierten Projekten genehmigen, wenn sie 
festgestellt haben, dass eine solche Investitionsbeteiligung oder ein solcher Beitrag 
im Rahmen von vor dem [Datum des Inkrafttretens der Verordnung] geschlossenen 
Verträgen oder akzessorischen Verträgen, die für die Ausführung dieser Verträge 
erforderlich sind, geschuldet ist.“ 

(2) Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 5h 

Es ist ab dem [10 Tage nach Inkrafttreten der Verordnung] verboten, spezialisierte 
Nachrichtenübermittlungsdienste für den Zahlungsverkehr, die für den Austausch von 
Finanzdaten verwendet werden, für die in Anhang XIV aufgeführten juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen oder für in Russland niedergelassene juristische Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen, deren Eigentumsrechte zu mehr als 50 % unmittelbar 
oder mittelbar bei einer in Anhang XIV aufgeführten Organisation liegen, zu erbringen. 

Artikel 5i 
1. Es ist verboten, auf Euro lautende Banknoten an Russland oder an natürliche oder 

juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland – einschließlich 
der Regierung und der Zentralbank Russlands – oder zur Verwendung in Russland zu 
verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen. 

2. Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für den Verkauf, die Lieferung, das 
Verbringen oder die Ausfuhr von auf Euro lautende Banknoten sofern dieser 
Verkauf, diese Lieferung, dieses Verbringen oder diese Ausfuhr erforderlich ist für: 

(a) den persönlichen Gebrauch natürlicher Personen, die nach Russland reisen oder 
von deren mitreisenden unmittelbaren Familienangehörigen oder  

(b) amtliche Tätigkeiten diplomatischer Missionen, konsularischer Vertretungen 
oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht 
Immunität genießen. 

 

(3) Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die 
Umgehung der in dieser Verordnung vorgesehenen Verbote bezweckt oder bewirkt wird, 
einschließlich durch Handeln anstelle einer der in Artikel 2e Absatz 3 oder den Artikeln 5, 5a, 
5b, 5e, 5f, 5h oder 5i genannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen oder durch Handeln zu ihren Gunsten, indem die Ausnahmen nach Artikel 2e 
Absatz 4, Artikel 5 Absatz 6, Artikel 5a Absatz 2, Artikel 5b Absatz 2, Artikel 5e Absatz 2, 
Artikel 5f Absatz 2 oder Artikel 5i Absatz 2 in Anspruch genommen werden.“ 
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(4) Anhang XIV wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung eingefügt. 

Artikel 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 
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ANHANG  

„ANHANG XIV 

Liste der in Artikel 5h genannten juristischen Personen, Organisationen und 
Einrichtungen 

Bank Otkritie  

Novikombank    

Promsvyazbank  

Rossiya Bank   

Sovcombank     

VNESHECONOMBANK (VEB)  

VTB BANK“ 
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